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1. Der kulturwissenschaftliche Ansatz führt zu einer souveränen Geringschätzung all
dessen, was die »Disziplinen« immerhin schon geleistet haben.
2. Keines der genannten Themen ist wirklich neu.
3. Kulturwissenschaften setzen zu sehr auf den homo symbolicus [1]Ernst Cassirer
sprach vom animal symbolicum (An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy
of Human Culture New Haven 1944, 26; dt. Versuch über den Menschen. Einführung
in eine Philosophie der … Continue reading und damit auf einen neuen homunculus.
4. Kulturwissenschaften gebärden sich empiriefeindlich.
5. Zur beherrschenden Methode wird die wissenssoziologische Rekonstruktion.
6. Kulturwissenschaften verfahren einseitig poststrukturalistisch.
Heute nur zu den ersten beiden Punkten.
Zu 1. – Geringschätzung der traditionellen Disziplinen: Die Kulturwissenschaften
verstehen sich als Neubeginn. Damit können sie, was von den traditionellen
Wissenschaften geleistet worden ist, bequem beiseiteschieben: Die in ihren
Disziplingrenzen befangenen Juristen, Historiker, Germanisten usw. haben ohnehin
nichts verstanden. Kulturwissenschaftler sind anscheinend nicht bereit, sich näher
auf den Objektbereich, über den sie reden wollen, einzulassen. Ihre Ergebnisse sind
oft trivial. Juristen sind sie schwer zu vermitteln.
Zu 2. Themenangebot: Für eine kulturwissenschaftlich inspirierte Rechtsforschung
wird eine lange Reihe von Themen [2]Die Aufzählung – nicht dagegen die Bewertung
– folgt weitgehend dem meines Wissens unveröffentlichten Förderungsantrag von
Ulrich Haltern und Christoph Möllers für eine Tagung … Continue reading
empfohlen:
a) Gedächtnis: Kultur bildet einen Komplex identitätssichernden Wissens, sozusagen
das Gedächtnis einer sozialen Gruppe oder gar der Gesellschaft. So verstanden ist
Kultur das Arrangement von Symbolen, das die Bilder und Zeichen, Geschichten
und Charaktere, Szenarien und Metaphern bereit hält, mit deren Hilfe die Mitglieder
einer Gruppe ihrem Leben und der Welt um sie herum einen Sinn geben. Im
Anschluss an Aleida und Jan Assmann ist daher das »kulturelle Gedächtnis« zu
einem Schlüsselbegriff der Kulturwissenschaften geworden. Das Gedächtnis nimmt
in Mythen und Riten, Liedern und Festen, Bildern und Texten Gestalt an. Eine
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»gedächtnisorientierte« Wissenschaft sucht dann nach den Ursprungsmythen
moderner Institutionen. Und sie wäre keine solche, entdeckte sie nicht überall,
wonach sie sucht, etwa für das Verfassungsrecht einen revolutionären
Ursprungmythos, der es dem Verfassungsrecht gestatten soll, »an die Partikularität
und Körperlichkeit von Revolutionen anzuknüpfen«. Oder sie beschwört den
demokratischen Gründungsmythos der sogenannten verfassungsgebenden Gewalt
des Volkes (Giorgio Agamben, Homo sacer, 2002, 50 ff.). Die entdeckten Symbole
sind oft nicht viel besser als der Kadaver des Ziegenbocks, der in der Essener
Inszenierung der »Elektra« über dem Kopf Klytaimnestras pendelte. Es handelt sich
regelmäßig um paradigmatische Überinterpretationen, die in der Soziologie keinen
Platz haben. Das meiste, was die Kulturwissenschaft als kulturelles Gedächtnis
behandelt, ist längst Thema der Mediensoziologie und von dort auch in die
Rechtssoziologie übernommen worden. In der allgemeinen Soziologie spricht man
vom kollektiven Gedächtnis. Es spielt u. a. bei der Erklärung der Evolution des
Rechts eine Rolle.
b) Alltagskultur und Popkultur: Die Kulturwissenschaften halten sich weiter zugute,
dass sie den Blick auf die Bedeutung des Alltagswissens und der Populärkultur
gelenkt habe. Da war die Rechtssoziologie allerdings auch schon ohne ihre Hilfe
angekommen.
c) Visualität: Auf die Alltags- und Popkultur ist die Rechtssoziologie mittelbar durch
Film und Fernsehen aufmerksam geworden, die in ihrem Themenhunger nicht nur
Kriminalthemen, sondern viel allgemeiner Recht und Gerichte zum Thema von
Unterhaltungsstoffen gemacht haben. Auf diesem Umweg ist nicht nur die visuelle
Kommunikation, sondern viel allgemeiner die Relevanz der Kommunikationsmedien
für das Recht Thema der Rechtssoziologie geworden.
d) Zeitlichkeit des Rechts: Raum und Zeit geben der Welt im Erleben der Menschen
Struktur. Diese Struktur ist primär natürlich, beim Raum durch die Gestalt der Erde
und ihrer Landschaften, bei der Zeit durch den Wechsel von Jahreszeiten, Tag und
Nacht. Aber die natürliche Struktur wird überlagert durch eine soziale. Die
Landschaften sind durch Besiedlung und Bauten gestaltet. Die Zeit erhält durch
Kalender, Uhren und Gewohnheiten und Pläne ihren Rhythmus. Zeit korrespondiert
mit Kausalität, denn Kausalität wird als eine zeitliche Abfolge von Ereignissen
gedacht. Die Wahrnehmung der Vergangenheit durch Rechtsgeschichte und
historische Soziologie bringt Periodisierungen hervor, die auf das Verständnis des
aktuellen Rechts zurückwirken. Für den Alltagsgebrauch sind es die sog.
Narrationen, die das Recht zeitlich gliedern. Monoton wird beklagt, dass die
Beziehung zwischen Recht und Zeit wissenschaftlich vernachlässigt worden sei. Z.
B. von Rebecca R. French, Time in the Law, University of Colorado Law Review 72,
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2001, 663-748/663: »Time is always necessary in the law, yet it is rarely
examined.«.)) Tatsächlich ist die Literatur zum Thema gar nicht so spärlich. [3]David
M. Engel, Law, Time, and Community, Law and Society Review 1987, 605-638; Carol
J. Greenhouse, Just in Time: Temporality and the Cultural Legitimation of Law, Yale
Law Journal 98, 1631-1651; … Continue reading
Überall im Recht ist die Zeit präsent, beim Alter von Personen, in Fristen und
Terminen, bei der Verjährung, der Dauer einer Strafe usw. usw. Positivität des
Rechts bedeutet Änderbarkeit und begründet damit auch ein Zeitphänomen. Das ist
durch Niklas Luhmann zu einem klassischen Thema der Rechtssoziologie geworden.
Das alles ist trivial. Aber die Kulturwissenschaften leben davon, Trivialitäten
hochzustilisieren. Interessanter als die Zeitlichkeit des Rechts ist die Veränderung
der Zeitperspektive der Gesellschaft. Zu beobachten sind gegenläufige
Entwicklungen. Auf der einen Seite steht die Dehnung der für relevant angesehenen
Zeit. Traditionelle Verjährungsvorstellungen sind zu einem erheblichen Teil obsolet
geworden. 1949 verjährte die Verfolgung von Mord noch in 20 Jahren. Dann wurde
diese Verjährungsfrist im Blick auf die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen auf
30 verlängert, und als 1979 auch diese Spanne ablief, ganz aufgehoben. Aber auch
zivilrechtliche Wiedergutmachungsansprüche werden heute ohne Rücksicht auf
Fristen zugelassen. Hier sind ganz deutlich die rechtlichen Konsequenzen einer
Neubewertung von Kolonialismus und Sklaverei, Naziverbrechen und sozialistischen
Diktaturen zu spüren. In der Sprache der Kulturwissenschaften: In den 1960er
Jahren hat man von einer Kultur des Vergessens auf eine Kultur der Erinnerung
umgestellt. Die Konsequenz ist eine »Vermessung der Geschichte durch die
Gerichte« [4]Angelika Nußberger, Die Vermessung der Geschichte durch die
Gerichte, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31. 7. 2010; ferner Lukas H. Meyer
(Hg.), Justice in Time, Responding to Historical … Continue reading. Rückwirkende
Moralisierung schlägt auf das Recht durch. Auf der anderen Seite Beschleunigung:
Die Beschleunigung von Transport- und Kommunikationsvorgängen durch die
moderne Technik und die (dadurch beförderte) Globalisierung der Wirtschaft mit
dem daraus folgenden Konkurrenzdruck haben zu einer Art Nonstop-Gesellschaft
geführt. Die rechtliche Regelung von Feiertagen und Ladenschluss, Arbeitszeiten
und Fristen aller Art muss darauf reagieren.
e) Raum: Recht braucht einen Anwendungsbereich. Der ist, seitdem die Menschen
sesshaft geworden sind, in erster Linie räumlich bestimmt. Traditionelle
Rechtsvorstellungen sind daher mit Stadt und Staat verbunden. Eine alte
Fragestellung der Rechtssoziologie befasst sich dem Phänomen lokaler
Rechtskulturen, nämlich damit, dass Recht, das seinem Anspruch nach in einem
bestimmten Territorium eigentlich einheitlich gelten sollte, in der Praxis ganz
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unterschiedliche Ausprägungen annimmt. Das geht bis hin zu den illegalen
Siedlungen in Großstädten von Schwellen- und Entwicklungsländer, in denen sich
relativ unabhängig vom staatlichen Recht ein Ordnungssystem entwickelt, für das
die Bewohner Rechtsqualität in Anspruch nehmen. [5]Boaventura de Sousa Santos,
The Law of the Oppressed: The Construction and Reproduction of Legality in
Pasargada, Law and Society Review 12, 1977, 5-126.
Mit der Beförderungs- und der Kommunikationstechnik sind die Menschen mobiler
geworden. Politischer Druck und wirtschaftlicher Sog bringen sie in Bewegung.
Grenzen sind durchlässiger geworden. Raum und Mobilität haben dadurch als
Rechtstatsachen Bedeutung gewonnen. Das ist offensichtlich, wenn es um die
Globalisierung des Rechts oder um Immigration und Integration geht. Durch die
neue Mobilität haben sich die Raumerfahrung auch das Selbstverständnis der
Menschen und damit ihre Beziehung zum Recht verändert. Die über den Raum
vermittelte Loyalität zu Stadt, Staat und Recht hat sich abgeschwächt. Das alles ist
nicht neu und reicht sicher nicht aus, um, etwa analog zur Wirtschaftsgeographie,
wie sie der Nobelpreisträger Paul Krugman, angeregt von Ansätzen deutscher
Raumwirtschaftstheoretiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wiederentdeckt
und fortentwickelt hat, einer Rechtsgeographie das Wort zu reden. Was dazu
angeboten wird [6]Nicholas K. Blomley/David Delaney, Richard T. Ford, (Hg.), The
Legal Geographies Reader, Law, Power, and Space, Oxford 2001; Kim
Economides/Mark Blacksell/Charles Watkins, The Spatial Analysis of … Continue
reading, lässt sich einfacher in den konventionellen Kategorien der Rechtssoziologie
unterbringen.
Man kann das Raumthema aber auch kunsthistorisch und architekturästhetisch
ausmalen. Alessandro Nova [7]Nova ist Direktor des Kunsthistorischen Instituts in
Florenz, das als Max-Planck-Institut firmiert. hat gerade einen Vortrag über »Recht
und Piazza« angekündigt. Um sich unter diesem Thema etwas vorstellen zu können,
muss man wohl erst den von Nova und Jöchner herausgegebenen Band »Platz und
Territorium: urbane Struktur gestaltet politische Räume« (2010) zur Hand nehmen.
Man kann sich auch das Programm einer Tagung im Frankfurter MPI für Europäische
Rechtsgeschichte über »Recht, Bild und Raum« ansehen.
In der modernen Soziologie ist zwar viel von Räumen (space) die Rede. Meistens
wird der Begriff aber nicht geographisch, sondern im übertragenen Sinne verwendet
wie von Bourdieu, wenn er von juristischen Feldern [8]Pierre Bourdieus, La force du
droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique, Actes de la recherche en
sciences sociales, 64, 1986, 3-19. spricht. Als Metapher trägt er wenig zur Sache,
aber viel zur Komplikation der Darstellung bei. Von den Herausgebern des Legal
Geographies Reader ( S. XII f.) erfahren wir:

http://data.rg.mpg.de/2011-07recht-und-bild-workshop.pdf
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»First, by reading the legal in terms of the spatial and the spatial in terms
of the legal, our understandings of both, ›space‹ and ›law‹ may be
changed. Old stabilities begin to reveal gaps and tensions. … Second, …
the spaces of experience and imagination are profoundly molded by
inherited legal notions such as ›rights‹, ›ownership‹ and ›sovereignty‹ …
Social space is saturated with legal meanings, but these meanings are
always multiple and usually open to a range of divergent interpretations.
… Third … the legal and the spatial are, in significant ways, aspects of
each other and as such, they are fundamental and irreducible aspects of a
more holistically conceived social-material reality.«

Es ist sicher richtig, dass man bei Untersuchungen über die Wirklichkeit des Rechts
auch über Immigration und Globalisierung hinaus vielfach an räumlichen Grenzen
anknüpfen kann, etwa bei der Verteilung von Grundeigentum oder bei der
Durchsetzung von Ordnung in öffentlichen Plätzen. Dass räumliche Grenzen, etwa
die zwischen Slums und guten Wohnvierteln oder gar fenced communities auch
Grenzen zwischen Arm und Reich, Stark und Schwach darstellen, ist bekannt. Für all
das braucht man weder eine Rechtsgeographie noch die Kulturwissenschaften.
f) Technik: Das Verhältnis von Recht und Technik wird seit jeher unter der
Überschrift »Recht und sozialer Wandel« thematisiert.
g) Gewalt fasziniert die Kulturwissenschaften im Zusammenhang mit dem Recht
wegen ihrer Doppelrolle. Das Recht versteht sich als Friedensordnung. Historisch ist
es aber nicht selten durch einen gewaltsamen Akt, durch Krieg oder Revolution,
entstanden. Einerseits bekämpft das Recht die Gewalt, wenn sie als Selbsthilfe,
gewöhnliche Kriminalität oder gar Terrorismus auftritt. Andererseits droht das Recht
seinerseits mit Gewalt und wendet sie bei Bedarf auch an. Der Beitrag der
Kulturwissenschaften besteht darin, dass sie diese Doppelrolle zur Paradoxie
hochstilisiert.
h) Körperlichkeit: Wenn Kulturwissenschaftler der Rechtsforschung den Körper als
Thema nahelegen, so meinen sie verschiedene Dinge. [9]Die Kulturwissenschaften
teilen die postmoderne Neigung zu Wortspielereien und zur Ausschöpfung von
Mehrdeutigkeiten. In diesem Zusammenhang etwa ist regelmäßig von embodiment
die Rede. Offen … Continue reading Erstens geht es um die physische Gewalt. Die
ist immer schon ein Thema von Psychologie und Soziologie gewesen. Zweitens geht
es um die materielle (körperliche) Basis der Rechtskommunikation: »Das Recht wird
als Zeichenkörper konstituiert.« [10]Ludger Schwarte/Christoph Wulf (Hg.), Körper
und Recht. Anthropologische Dimensionen der Rechtsphilosophie, 2003, Einleitung,
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S. 7. Solche aufgeblasenen Formulierungen sind für die Kulturwissenschaften
typisch. Drittens: Manchmal geht es aber auch nur um metaphorischen
Sprachgebrauch, so wenn wir erfahren, in Hobbes’ Leviathan erscheine der Staat als
Verkörperung des Rechts. Viertens geht es um die Einwirkung des Rechts auf den
Körper. Immer wieder fasziniert die Geschichte der Leibes- und Lebensstrafen. Aber
es ist wohl richtig, dass heute über der Technik und den sozialen Strukturen die
Leiblichkeit vernachlässigt oder gar vergessen wird. Es scheint, als ob das moderne
Recht direkte Zugriffe auf den menschlichen Körper möglichst ausspart. Folter und
Todesstrafe sind indiskutabel, körperliche Züchtigung jeder Art verboten. Fünftens:
Gegenüber dem Zugriff von Medizin und Neurowissenschaft auf den Körper ist das
Recht weitgehend ratlos. Sechstens: Ein interessanter Aspekt von Körperlichkeit
wird in der Soziologie als »tacit knowledge« (M. Polanyi) oder (von Bourdieu) als
Habitus thematisiert. Es geht darum, dass es zur Erklärung von Handlungen nicht
genügt, bloß das Bewusstsein der Handelnden zu analysieren, weil es von einer
unbewussten Handlungsbereitschaft getragen wird, die zu situationsadäquaten
Improvisationen befähigt. So können Jazzmusiker zusammen spielen, ohne bewusst
bestimmten Regeln zu folgen, weil sie die Fähigkeit entwickelt haben, auf das zu
hören, was die anderen spielen, und darauf passend zu reagieren. Autofahrer
entwickeln einen »sens pratique«, der sie Gas geben, lenken und bremsen lässt,
ohne dass sie überlegen oder sich auch nur bewusst machen, was sie tun. Wenn ich
an der Tastatur sitze und schreibe, geben meine Finger nicht ganz selten
Zeichenketten ein, die dem gemeinten Wort ähnlich sind. Was daraus für das Recht
folgen könnte, ist mir noch unklar.
h) Textbegriff: Für Recht und Rechtssoziologie nicht ganz unwichtig ist eine
Erweiterung des Textbegriffs, manche sprechen sogar von einem textual turn:
Zunächst muss ein neuer Ausdruck her: Textualität. Textualität ist eine Eigenschaft
der Kultur, die nicht von Texten im technischen Sinne des gesprochenen oder
geschriebenen Wortes abhängt. Die ganze Welt wird zum Text. Damit ist der Text
nicht mehr selbstgenügsam und verliert seine Funktion als Bedeutungsträger.
Danach geht es an die Dekonstruktion. Dabei hilft der Begriff der Kontingenz: Kultur
ist alles, was anders hätte ausfallen können, also ein Konstrukt. Jedes Konstrukt
kann auf alternative Konstruktionsmöglichkeiten befragt werden; es kann
dekonstruiert werden. Das gilt sowohl für den vorgefundenen Text wie für dessen
Lektüre. Der Beobachter zweiten Grades findet auf beiden Seiten, auf der des
Textes und der der Lektüre, eine Wahl, die so oder anders hätte getroffen werden
können. Der Text müsste nicht so da stehen, wie er steht, und der Leser hätte ihn
anders verstehen können als er tat. Einige Varianten mögen manifest erscheinen.
Andere werden nur als Negationshorizont mitgeführt und könnten bei Anlass oder
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Bedarf belebt werden. Text und Lektüre demontieren sich auf diese Weise selbst.
Doch es ist nicht nur der Leser, der so bei der Lektüre beobachtet wird. Textualität
der Kultur soll vielmehr besagen, dass jeder Text in vielfältiger Weise mit anderen
verflochten ist und darüber hinaus einem sich ständig verändernden Kontext
angehört.
Die Rechtssoziologie hat auf dieses Themenangebot längst reagiert, unter anderem
durch das Konzept des Legal Pluralism und durch die Rezeption qualitativer
Methoden der Sozialforschung.
(Fortsetzung folgt.)
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